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Beschlussvorschlag: 
Die während der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft.
Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen erfolgt gemäß Anlage.

Finanzierungsvorschlag:
Kostenstelle/Kostenträger
Sachkonto

Haushaltsjahr Soll Ist

Bemerkungen: 

Begründung:
Am 27.10.2020 hat die Stadtvertretung Mirow den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 02/2019 – „Ferien auf dem 
Bauernhof – Hohe Brücke“ gebilligt und zur öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung bestimmt.
Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 07.12.2020 bis 21.01.2021. Die betroffenen Behörden wurden zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert.
Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen.

Vertreter Abstimmungsergebnis
Beratungsfolge Sitzungsdatum Ö/N gew. anw. ja nein enth. ausg. Zuständigkeit

 
1 Haupt- und Finanzausschuss 09.03.2021 N Anhörung

 
2 Stadtvertretung Mirow 23.03.2021 Ö Entscheidung

Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot aufgrund des § 24 KV MV

Henry Tesch
Bürgermeister Siegel
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SATZUNG DER STADT MIROW  ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 02/2019  "Ferien auf dem Bauernhof - Hohe

Brücke"

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/2019 "Ferien

auf dem Bauernhof - Hohe Brücke" der Stadt Mirow

Stand: Februar 2021

Übersichtsplan M 1 : 10.000

Planverfasser: Gudrun Trautmann
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Stadt Mirow 
Bebauungsplan Nr. 02/2019 „Ferien auf dem Bauernhof-Hohe Brücke“  

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 ABWÄGUNGSMATERIAL 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 
 

 
Beratungsstand: 

Stadtvertretung vom 23.03.2021 
Aufgestellt: 
Mirow/Neubrandenburg, den 26.02.2021 
 

Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte     

Sachgebiet Bauen und 
Objektverwaltung 

Rudolf-Breitscheid-
Straße 24 

17252 Mirow Tel.: 039833-280 36 Fax: 039833-280 32 Kubanke@amt-
mecklenburgische-
kleinseenplatte.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Gudrun Trautmann Architektin für Stadt-
planung 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und anerkannte Naturschutzverbände waren nach § 4 
Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Straßenbauamt Neustrelitz 15.12.2020  

2. Nationalparkamt Müritz  x 

3. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege  x 

4. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 21.12.2020  

5. Deutsche Telekom Technik GmbH  x 

6. E.DIS Netz GmbH 23.11.2020  

7. Wasserzweckverband Strelitz 13.01.2021 Fristverlängerung bis 
Anfang Januar 2021 

8. Industrie- und Handelskammer 10.12.2020  

9. Landesamt für Gesundheit und Soziale M-V 26.11.2020  

10. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 28.01.2021 Fristverlängerung bis 
31.01.2021 

11. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel 27.11.2020  

12. Forstamt Mirow  x 

13. Landesamt für innere Verwaltung M-V  x 

14. Freiwillige Feuerwehr 07.12.2020  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 04.12.2020  

 
 

Während der öffentlichen Auslegung vom 07.12.20120 bis zum 21.01.2021 wurde keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

1.   
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Stadt Mirow nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche Pla-
nung die Planung zur B 198 OU Mirow Süd beachtet. 
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Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen im Bereich der 
Scheune sind durch den Vorhabenträger zu leisten. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Straßenbauverwaltung 
der gemeindlichen Planung zustimmt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Stadt Mirow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht der Abtei-
lungen Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten sowie Inte-
grierte Ländliche Entwicklung keine Bedenken gegen die gemeind-
liche Planung bestehen und die Belange der Abteilung Natur-
schutz, Wasser und Boden aus der Sicht des Naturschutzes nicht 
betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte war am Verfahren 
beteiligt. 
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Die Stadt Mirow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht der Abtei-
lung Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
keine Einwände gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der E.DIS Netz GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Stadt Mirow nimmt die Feststellung der E.DIS Netz GmbH, 
dass sich im Plangeltungsbereich der gemeindlichen Planung 0,4-
kV-Kabel der E.DIS Netz GmbH befinden, zur Kenntnis. 
Nach dem anliegenden Bestandsplan liegt die Niederspannungs-
stromleitung im Bereich der öffentlichen Straße. Innerhalb des pri-
vaten Grundstückes des Bebauungsplanes verläuft lediglich die 
Hausanschlussleitung, die das Vorhaben am Heizhaus anschließt. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Wasserzweckverbandes Strelitz 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men und stellt diese in die Begründung ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Stadt Mirow nimmt die Feststellung und Ausführungen des 
Wasserzweckverbandes Strelitz, zur Kenntnis. 
 
Die eventuell erforderliche Verstärkung der Trinkwasserleitung 
wird als Hinweis in die Begründung eingestellt. Die Stadt Mirow 
weist darauf hin, dass die Stadt nicht die Kosten der Querschnitts-
erhöhung der Trinkwasserleitung auf einer Länge von 500 m über-
nimmt. Dies sollte der Wasserzweckverband Strelitz oder wenn es 
Satzungskonform ist, der Vorhabenträger tun. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer 
Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Stadt Mirow nimmt zur Kenntnis, dass es aus der Sicht der 
Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg keine Hinweise 
zur gemeindlichen Planung gibt. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Gesundheit 
und Soziales Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die Be-
gründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Stadt Mirow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Lan-
desamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 
keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
 
Der fachtechnische Hinweis ist durch die Vorhabenträger und de-
ren Beauftragte bei der Realisierung von Maßnahmen zu beachten 
und wird als Hinweis in die Begründung eingestellt.  
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die weitere Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Die Stadt Mirow hat das Verfahren zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes eingeleitet. Die frühzeitige Beteiligung soll im ersten 
Halbjahr 2021 durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Mirow nimmt die Hinweise zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan zur Kenntnis. 
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Der Durchführungsvertrag wird vor Satzungsbeschluss zwischen 
dem Vorhabenträger und der Stadt Mirow abgeschlossen. 
 
 
 
 
Die Begründung zur Satzung wird auf den Inhalt des Durchfüh-
rungsvertrages eingehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. Dem wird gefolgt. 
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In den Festsetzungen war die DIN soweit zitiert, dass ohne das 
Regelwerk zu lesen feststeht, welche Schutzmaßnahmen erforder-
lich sind. Der Hinweis „gemäß DIN4109“ wird aus den Festsetzun-
gen entfernt. 
 
 
 
 
Die Ausführungen zu § 12 Abs. 3a BauGB werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung wird seitens der uNB zuge-
stimmt 
 
 
 
Als externe Maßnahme wird statt Entwicklung extensiver Wiesen 
die Herstellung eines Feldgehölzes festgesetzt. 
 
 
 
Die Fläche für die externe Kompensationsmaßnahme gehört dem 
Bauherrn und wird dinglich per Grundbucheintrag gesichert. 
 
 
 
Es wird eine Ausgliederung des Plangebietes aus dem LSG bean-
tragt. Zu diesem Zweck wir eine strategische Umweltprüfung 
durchgeführt. 
 
 
 
 
 
Es wurden artenschutzrechtliche Maßnahmen für die Scheune 
festgesetzt 
1. vorsorglich für die ggf. vorhandene Schleiereule 
2. und für ein Paarungsquartier der Rauhhautfledermaus 
Diese werden vor Beginn der Arbeiten an der Scheune realisiert. 
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Außerdem wird vor Beginn der Arbeiten an der Scheune vom Bau-
herrn ein Antrag auf Befreiung von Bestimmungen des §44 
BNatSchG beantragt, der Handlungen verbietet, die zu Tötungen, 
Verletzungen, Verlust von Lebensstätten und Populationsgefähr-
dung von Arten führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine wasserrechtliche Er-
laubnis für die dezentrale Abwasserentsorgung im Plangebiet er-
teilt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. Die fachtechnischen Hinweise der Verkehrsbehörde sind bei 
der Realisierung von Maßnahmen durch die Vorhabenträger und 
deren Beauftragte zu beachten und werden als Hinweis in die Be-
gründung eingestellt. 
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Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Wasserstraßen- und Schifffahrts-
amtes Oder-Havel werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Stadt Mirow nimmt zur Kenntnis, dass keine Belange des 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes betroffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Freiwilligen Feuerwehr Mirow 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Stadt Mirow nimmt zur Kenntnis, dass die Löschwasserversor-
gung derzeit nicht gewährleistet ist. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die bauliche Maßnahme für 
die Bereitstellung von Löschwasser aus der „Müritz-Havel-
Wasserstraße“ begonnen haben und derzeit von der Leistungsfä-
higkeit der entstehenden Löschwasserentnahmestelle auszugehen 
ist. 
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